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► Nr.  VO/2023/12245
öffentlich

Lübeck, 22.05.2023
Antwort
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
2.020 - Fachbereichs-Controlling

Bearbeitung: Ralf Kuschmierz (E-Mail: ralf.kuschmierz@luebeck.de Telefon: 122-2020)

Antwort auf mündl. Anfrage AM Sascha Luetkens betr. 49 Euro-Ti-
cket
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

12.06.2023 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
20.06.2023 Hauptausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anlass:

Anfrage des AM Sascha Luetkens betr. 49 Euro-Ticket im Hauptausschuss am 09.05.2023.

Für mitzuführende Hunde ist eine Einzelkarte Kind zu lösen, welche Einnahme erwartet der 
Stadtverkehr hieraus?

Allgemeine Vorbemerkung:
Der vorliegende Berichts- bzw. Anfragewunsch betrifft den Zuständigkeitsbereich einer städ-
tischen Gesellschaft. Die Anfrage bzw. der Berichtsauftrag ist deshalb zuständigkeitshalber 
an diese Gesellschaft weitergeleitet worden und die Beantwortung der gestellten Fragen ist 
durch die Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH am 16.05.2023 dem Fachbereich übersandt wor-
den.

Aufgrund der Tatsache, dass städtische Eigengesellschaften keine eigenen Berichte in die 
Gremien der Hansestadt Lübeck einbringen können und dieses nur dem Fachbereich mög-
lich ist, geschieht dieses mit dem Deckblatt des Fachbereiches Wirtschaft und Soziales.
Der Fachbereich Wirtschaft und Soziales weist darauf hin, dass für Inhalte und Umfang der 
Antworten ausschließlich die Gesellschaften selbst verantwortlich sind. Der Fachbereich 
Wirtschaft und Soziales wird zu den einzelnen Anfragen bzw. Berichten nur dann eigene 
Anmerkungen machen, wenn auch städtische Verwaltungseinheiten von gestellten Fragen 
betroffen sind und zu den Mitteilungen der Gesellschaften entsprechende Ergänzungen not-
wendig sind.
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Antwort:
Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH:
Für die Hundemitnahme war schon vor dem Deutschlandticket eine Einzelfahrkarte Kind zu 
lösen. Lediglich bei der allgemeinen Abo-Monatskarte der Region Lübeck kann man einen 
Hund unentgeltlich mitnehmen. Das hat sich auch nicht geändert.
 

SWL Mobil und LVG haben keine Möglichkeit differenzierte Auswertungen der Kindertickets 
vorzunehmen. Es ist somit nicht ersichtlich, ob das Ticket für einen Hund oder ein Kind ge-
kauft wurde. Beim Abschluss einer allgemeinen Abo-Monatskarte werden hierzu ebenfalls 
keine Informationen abgefragt. Folglich wurden hierzu keine Prognosen erstellt.
SWL Mobil und LVG rechnen jedoch nicht mit nennenswerten Mehreinnahmen.

Anlagen:
./.

Senatorin Pia Steinrücke
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